
25. August 1995 tagen und der Generalversammlung zu 
Beginn ihrer filnfzigsten llIgung seinen Bericht vorlegen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß die 
notwendigen Einrichtungen fiIr die DurchfIlbrung seiner 
Arbeiten zur VerfI1gung zu stellen; 

4. bittet die Staaten, dem GeneralsekretiIr vor dem 
15. MlIrz 1995 schriftliche Ste1lungnabmoo zu dem Entwmf 
des Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs vorzulegen, 
und ersucht den Generalsekretär, die zuständigen interna
tionalen Organe ebenfa11s um Stellungnahmen zu bitten; 

S. eTNUCht den Genera1sekretilr, dem Ad-hoc-Ausschuß 
einen Vorbericht mit vorlliufigen Vornnscblägen betreffend 
den Personalbedmf, den Autbau und die Kosten der Schnffung 
und der Tätigkeit eines internationalen Straf gerichtshofs VOl'
zulegen; 

6. beschließt, den Punkt "Schnftimg eines internationalen 
Strafgerichtshofs" in die vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer ffInf
zigsten llIgung aufzunehmen, um den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses und die von den Staaten eingegangenen schriftli
chen Stellungnahmen ZU prilfen und einen Beschluß übet die 
Einberufung einer internationalen Bevo1lmi!chtigtenkonferenz 
zum Abschluß eines 'Obeteinkonunens übet die Schaffung 
eines internationalen Straf gerichtshofs sowie auch übet den 
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 
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49/54. UNCJ.TRAL.MustergeseIz lIber die IIffentliche 
Auflragsvergabe fIlr Giiter, Bau- und Dienstlei
stungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezembet 1966, mit der sie die Kommission der Ver
einten Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen 
bat, mit dem Auftrag, die fortscbreitende Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern 
und dabei die Interessen aller Völker, Insbesondere der Völker 
der Entwicklungsllinder, an einem erheblichen Ausbau des 
internationalen Handels ZU berlIcksichtigen, 

j'eslstellend, daß öffentliche AnftriIge in den meisten Staa
ten einen großen Anteil der öll'entlichen Ausgaben mJsmach~ 

daTlUl erinnernd, daß die Kommission auf ihrer sechs
undzwanzigsten llIgung das UNClTRAL-Mustergesetz übet 
die öffentliche Anftragsvergabe fiIr Gilter und Bauleistungen21 
fertiggestellt und verabschiedet bat, 

sowie daran erinnernd, daß die Kommission auf ihrer 
sechsundzwanzigsten llIgung beschlossen bat, Musterrechts
vorschriften übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Dienst-
1eistnngen auszuarbeiten und dabei das UNCITRAL-Musterge
setz übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Gilter und Bau
leistungen unangetastet zu lassen, 

feststellend, daß Musten:echtsvorschriften übet die öffentli
che Anftragsvergabe fiIr Dienst1eistnngen, die Verfahren fest
legen, die geeignet sind, Integritllt, Vertrauen, Fairneß und 
Thmsparenz des Vergabewesens zu f!lrdern. auch der Wirt-

schaft, der Effizienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des 
Vergabewesens förderlich sein und somit die wirtschaftliche 
Entwicklung beschleunigen werden, 

die AujJassu1lg vertretend, daß die Ausarbeitung von 
Musten:ecbtsvors übet die öffentliche Auftragsvergabe 
fiIr Dienst1eistnngen, die fiIr Staaten mit unterschiedlicher 
Rechts-, Sozial- und WIrtSchaftsordnung annehmbar sind, zur 
Entwicklung harmonischer internationaler Wirtschaftsbezie. 
hungen beitrilgt, 

in der Obel?BUlf/lllg, daß in einem konsolidietten Thxt übet 
die Aufiragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und Dienstleistungen 
zusammengefaßte Mnsterrechtsvorscbriften übet Dienst-
1eistnngen a11en Staaten, insbesondere auch den Entwicklungs-
1IIndern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich im 
Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilflich sein 
werden, bestehende Gesetze übet die öffentliche Auftrags
vergabe zu verbessern und dort, wo es solche CrtlSet7e derzeit 
noch nicht gibt, entsprechende Bestimmungen auszuarbeiten, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Vembschied1mg des UNCITRAL-Mnstergesetzes 
übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und 
Dienstleistungen" samt Leitfaden fiIr die Umsetzung des 
Mustergesetzes in innerstaatliches Rechf3 durch die Kommis
sibn der Vereinten Nationen fiIr internationa1es Handelsrecht; 

2. empjiehlt allen Staaten in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheit1ichung der Gesetze übet die 
öffentliche Anftragsvergabe wünschenswert ist, das Muster
gesetz wohlwo11end zu betllcksichtigen, wenn sie Gesetze übet 
die öffentliche Auftragsvergabe erlassen odet abändern; 

3. empjiehlt al4Perdem, daß al1es getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugling1ich ist 
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49/55. Berleht der Kommission der Vereinten Nationen 
fIlr intematIonaIes HandeJsreeht lIber Ihre sieben
UDdzwauzigste 'DIgung 

Dk Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmion 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen bat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heit1ichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen al1er Völker, insbesondere der Völker der 
Entwick1ungs1änder, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

in BekrIjftlgung ihrer lJbel?BUlf/lllg, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationa1en 
Handelsrechts durch den Abbau odet die Beseitigung recht
licher Hindernisse fiIr den internationalen Handelsverkehr, lns
besondere soweit diese die Entwlcklungsllinder betreffen. 
einen bedentaaden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 

" Ilbd., Ne1I1IlRId1IImJtpIB 7llgung, Be/It1go 17 und Korrigendum (Al49n7 
und Korr.l), AnIIang L 

" AlCN.9/4f13. 




